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Öffentliche Vernehmlassung zur totalrevidierten Gebührenverordnung zum Gastgewerbege-
setz (GebVGGG) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir laden Sie hiermit zur Stellungnahme im Zuge der öffentlichen Vernehmlassung zum Entwurf 
der totalrevidierten Gebührenverordnung zum Gastgewerbegesetz (SG 563.170) ein.  
 
Hintergrund der Revision der GebVGGG stellt die Anpassung des Gastgewerbegesetzes (SG 
563.100) sowie der Verordnung zum Gastgewerbegesetz (SG 563.110) im Jahr 2020 dar. Dabei 
wurden unter anderem die Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebsbewilligung geändert. 
Ebenso wurden Anpassungen am Inhalt und an der Organisation der kantonalen Wirtefachprüfung 
vorgenommen. Die entsprechenden Gesetzes- und Verordnungsänderungen sollen nun in der 
GebVGGG nachvollzogen werden.  
 
Ausserdem hat sich bei der Prüfung der GebVGGG gezeigt, dass gewisse Gebühren aufzuheben 
sind, weil sie nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus sollen die Stundenansätze für die Ge-
bührenberechnung gemäss Zeitaufwand sowie die Gebühren für die Erteilung einer Betriebsbewil-
ligung die Verwaltungskosten besser decken. Die verschiedenen Anpassungen haben dazu ge-
führt, dass man sich für eine Totalrevision der GebVGGG entschieden hat. 
 
Ein Urteil des Appellationsgerichts vom 5. März 2012 (VD.2010.256) hat ausserdem dazu geführt, 
dass die Gebühren für Vereins- und Klubwirtschaften reduziert werden sollten. Diese bereits gän-
gige Praxis soll nun auf Verordnungsebene nachvollzogen und konkretisiert werden. 
 
Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat hat die beiliegenden Dokumente mit der Rechtsabteilung 
des BVD ausgearbeitet. Wir bitten Sie, die Unterlagen zu prüfen und uns Ihre schriftliche Stellung-
nahme 3 Monate nach Erhalt dieses Schreibens zuzustellen (E-Mail-Adresse: 
stephan.haeberle@bs.ch).  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und die fristgerechte Zustellung Ihrer Stellungnahme. 
Bei allfälligen fachlichen Fragen stehen Ihnen Herr Stephan Häberle (E-Mail: ste-
phan.haeberle@bs.ch, Direktwahl: 061 267 76 43) und bei rechtlichen Fragen Herr Fabian Aebi 
(E-Mail: fabian.aebi@bs.ch, Direktwahl: 061 267 64 94) gerne zur Verfügung. 
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Freundliche Grüsse 
 
 
 
Esther Keller 
Vorsteherin 

 

 
 
Beilagen 

- Entwurf Gebührenverordnung zum Gastgewerbegesetz (GebVGGG) 
- Entwurf Erläuterungen zur Gebührenverordnung zum Gastgewerbegesetz 
- Synopse 

 
 
Verteiler (jeweils inkl. Beilage) 

- Wirteverband Basel-Stadt, Maurus Ebneter ebneter@baizer.ch 
- HotellerieSuisse Basel und Region, Nadine Minder, n.minder@gewerbe-basel.ch 
- Verein Kultur und Gastronomie Basel, info@kulturundgastro.ch 
- Überparteiliches Komitee Kulturstadt Jetzt, Sebastian Schlegel, info@kulturstadt-jetzt.ch 
- Parteien Basel-Stadt 
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